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Im Grunde des § 2 des Gesetzes vom 9. März 1870
R.=G.=Bl. Nr. 23 wird hiemit verlautbart

I. Die gesetzlichen Einzahlungstermine für die directen
Steuern sind

für die Grundsteuer der 2. Februar, 24. April,
25. Juli und der 30. November
für die Hauszins., Hausclassen= und die fünf¬b)
procentige Steuer: der 1. Februar, 1. Mai,
1. August und 1. November.
ür die allgemeine Erwerbsteuer, sowie die Er¬c)

werbsteuer von den der öffentlichen Rech
nungslegung unterworfenen Unternehmungen

er 1. Jänner, 1. Apiil, 1. Juli und 1. October
für die Personaleinkommensteuer vorbehaltlichd
der Bestimmungen des § 234 des Gesetzes vom 25. Oc¬
tober 1896, R.=G.=Bl. Nr. 220 der 1. Juni und
1. December

3) für die Rentensteuer, soferne dieselbe' nicht in der
im § 33 des vorzitierten Gesetzes bezeichneten Weis
ur Zahlung gelangt, der 1. Juni und 1. December

Bezüglich der Haftung des Schuldners für die in
Wege des Abzuges durch denselben zu entrichtende Renten¬

teuer und der Haftpflicht der Dienstgeber, welche Bezüg
der in den §§ 167 und 168 P=St=S. dezechneten Ait
auszahlen, für die Personaleinkommensteuer und Be
soldungssteuer wird auf die §§ 135 und 237 des Per¬

sonalsteuergesetzes verwiesen.
II. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 9. März 1870

R.=G.=Bl. Nr. 23, bet effend die Einhehung von Verzugszinsen
für die im vorgeschriebenen Term ne nicht eingezahlten directer

Steuern und die Einhedung dieser Steuern üse haupt, bezw
des Gesetzes vom 23. Jänner 892, R.=G=Bl. Nr. 26, be

treffend die Enbedung der Verzugezinsen, finden auf alle in
dem Gesetze vom 25. October 1896, Nr. 220 R.=G.=Bl. ge
regelten Steuern sinngemäße Anwendung

III. Wenn mit Beginn eines neuen Steuerjahres die
Steuerschuldigkeit für dieses Jahr noch nicht definit v vorge¬
schrieben werden konnte, so sind die Steuern nach der Gebür
des unm ttelbar vorausgegangenen Steuerjahres auf die Dauer
der verfassungsmäßigen Bewilligung insolange zu entrchten, bis
die neuerlichen Schuldigkeiten vorgeschrieben sind, in welche dann

die geleisteten Einzahlungen eingerechnet werden
Feldkuch, am 2. Jänner 1901.

Der k. k. Bezirkshauptmann:
Zigau

Im Jahre 1901 tritt die ständige Stellungs
commission in Bregenz im Sinne des § 102, 3, W. V
1. Thl. am 5. und 20 jeden Monats (mit Ausnahme der
Monate März und April, in denen die ständigen Stellungs
ommissionen nicht zu amtieren haben und des Monats August,

in weschem mit Rücksicht auf die Vorarbeiten zur Contingents¬

abrech ung nur eine Nachstellung und zwar am 5 August ab
gehalten wird) und im Monate Mai nach Bedarf ünerdies

noch am 12. un 27. des Monats zusammen. Sollte au
iese Tage ein Sonn= oder Feiertag fallen, so findet der Zu
ammentritt der Commission am nächstfolgenden Werktage statt
Die Commission versammelt sich in Bregenz ½11 Uhr vor¬

mittags in der St. Anna=Kaserne
Bezüglich der Ueberprüfungs=Commissionen ist

im Sinne des § 112, 3 der W. V. 1. Thl. mit dem k. u. k.
14. Corps Comm ando folge des vereinbart worden.
D Die Ueberprüfungs=Commission in Innsbruck ver

sammelt sich
am 12. Februaram 15. Jänner,

9. u. 23. April,2. Marz„ „
8. Juni21. Mai

am 17. Septemberam 9. Juli,
5. u. 19. November„„ 8., 15. u. 22. October,

am 10. und 17. December
edesmal um 10 Uhr vormittags im Statthalterei=Gebäude

2. Stock.
Feldkirch, am 27. December 1900

Der k. k. Bezirkshauptmann
Zigau.

Landsturm.
Das Verzeichnis der Landsturmpflichtigen des

Geburtsjahres 1882 liegt vom 20. bis 31. Jänner l. Is.
zu Jedermanns Einsicht in der Gemeindekanzlei, Thür Nr. 4, auf

Dornbirn, am 20. Jänner 1901
Die Gemeindevorstehung.

Fremden=Anmeldung
Neuangekommene Fremde sind binnen drei Tagen von

Arbeitsgeber und vom Unterstandsgeber im Gemeindeamte,

Zimmer Nr. 1, anzumelden.
Bei dieser Anmeldung ist das Arbeitsbuch, das Dienst¬

botenbuch, der Heimatschein oder der Reisepass des Anzu¬
neldenden mitzubringen.Die Arbeitsbücher und die Dienstbotenbücher werden au

der Rückseite mit der Meldenummer versehen und dem An¬
melder wieder ausgehändigt

Die Heimatscheine und Reisepässe dagegen werden hieramt¬

hinterlegt und dem Anmelder dafür eine Aufenthaltskarte aus

gestellt.Jeder Wechsel der Arbeitsstelle oder des Unterstandes ist
durch den neuen Arbeits= und Unterstandsgeber binnen dre
Tagen im Gemeindeamte anzuzeigen

Bei dieser Anzeige ist entweder die Aufenthaltskarte, oder
die auf einen Zettel aufgeschriebene „Meldenummer“ mitzubringen.

Dornbirn, am 20. Jänner 1901.
Die Gemeindevorstehung

Dorfer Brunnen
Un diesem Brunnen haben nur die Mitglieder der Brunnen¬

genossenschaft das Nutzungsrecht
Zuwiderhandelnde hafen eine gerichtliche Klage wegen

Stötung des Besitzes zu gewärtigen.
Dornbirn, am 20. Jänner 1901.

Die Brunnengenossenschaft.

Holzablagerung
Das Abladen von Holz in der Mühlebacherstraße bis ober

die Kapelle hinauf, sowie auf die weiter oben sich befindlichen

Wasserkasten ist strengstens verboten.
Dorndirn, am 13. Jänner 1901

Die Gemeindevorstehung

Ueber freiwilliges Ansuchen der Gebrüder Franz u. Anton
Feurstein, Ofner in der Weißachergasse hier, werden Monta

den 21. Jänner l. Is., vormittags 9 Uhr, im
Gasthause zum Löwen in Oberdorf die denselben lt
Kauf vom 7. December 1891, Fol. 5233, gehörigen Liegen¬
schaften als:

Bp.=Nr. 930 und 931 Weißachergasse, Bauarea mit 21
und 36 Qu.=Kift, Wohnhous Nr. 4 s. Stall.

Gp.=Nr. 7618 Oberdorf, Wiese 1. Cl., 142 Qu.=Kift.
zum Ausrufspreise von K 6000•—

feilgeboten werden. Pfandrechte dleiben underührt.
Die Bedingungen werden vor der Feilbietung verlesen.

K. k. Bezirksgericht Dornbirn, Abtheilung I,
am 5. Jänner 1900.
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